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Land Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung; 
B 122b Abzweigung Voralpenstraße;  
Straßenbauvorhaben Baulos  
ĂWestspange Steyrñ; 
ï Einzelfallprüfung 
ï Feststellung gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 
 
 
 

Bescheid 

 
 
Das Land Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung, pA Amt der Oö. Landesregierung, Direktion 
Straßenbau und Verkehr, Abteilung Straßenneubau und -erhaltung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, hat 
mit Eingabe vom 16. Dezember 2016 bei der Oö. Landesregierung unter Anschluss von 
Unterlagen gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 die Feststellung beantragt, ob für das in den 
Antragsunterlagen näher beschriebene Straßenbauvorhaben im Gemeindegebiet der Stadt Steyr 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  
 
Über diesen Antrag entscheidet die Oö. Landesregierung als Organ der Landesverwaltung und 
UVP-Behörde nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens mit nachstehender 
 
 

I. Feststellung 
 
Nach Durchführung einer Einzelfallprüfung ist für das geplante Landesstraßenbauvorhaben 
B 122b Abzweigung Voralpenstraße, Baulos ĂWestspange Steyrñ, im Gemeindegebiet der 
Stadt Steyr nach Maßgabe der dem Verfahren zugrunde gelegenen Antragsunterlagen keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 durchzuführen. 

 
 

Geschäftszeichen: 
AUWR-2016-446029/34-Si  

 
Bearbeiter/-in: Mag. Ralph Silber  

Tel: (+43 732) 77 20-12161 

Fax: (+43 732) 77 20- 21 34 09 
E-Mail: auwr.post@ooe.gv.at  

 
www.land-oberoesterreich.gv.at 

 
 

Linz, 07.07.2017 
  

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht 
4021 Linz  Å  Kärntnerstraße 10-12 
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Maßgebliche Antragsunterlagen: 

- Technischer Bericht Straßenplanung, gebunden, Einlage Nr. 01.1.1, Stand vom 16.12.2016 

- Technischer Bericht Wasserrecht, gebunden, Einlage Nr. 01.1.2, Stand vom 16.12.2016 

- Übersichtslageplan, m 1:2.500, Einlage Nr. 01.2.1, Stand vom 16.12.2016 

- Detaillageplan Abschnitt 1, m 1:1.000, Einlage Nr. 01.2.2a, Stand vom 16.12.2016 

- Detaillageplan Abschnitt 2, m 1:1.000, Einlage Nr. 01.2.2b, Stand vom 16.12.2016 

- Detaillageplan Abschnitt 3, m 1:1.000, Einlage Nr. 01.2.2c, Stand vom 16.12.2016 

- Übersichtslageplan Einzugsflächen, m 1:5.000, Einlage Nr. 01.2.3, Stand vom 16.12.2016 

- Flächenwidmungslageplan, m 1:2.500, Einlage Nr. 01.2.4, Stand vom 16.12.2016 

- Detaillängenschnitt Haupttrasse B 122b Westspange Steyr, m 1:1.000/100, Einlage Nr. 
01.3.1, Stand vom 16.12.2016 

- Detaillängenschnitt B 115 Eisenstraße, m 1:1.000/100, Einlage Nr. 01.3.2, Stand vom 
16.12.2016 

- Detaillängenschnitt L 564 Wolferner Straße, m 1:1.000/100, Einlage Nr. 01.3.3, Stand vom 
16.12.2016 

- Detaillängenschnitt B 122 Voralpenstraße, m 1:1.000/100, Einlage Nr. 01.3.4, Stand vom 
16.12.2016 

- Regelquerschnitte, 14 Profile, gebunden, m 1:100, Einlage Nr. 01.4, Stand vom 16.12.2016 

- Querschnitte Haupttrasse B 122b Westspange Steyr, 42 Profile, gebunden, m 1:100, 
Einlage Nr. 01.5.1, Stand vom 16.12.2016 

- Querschnitte B 115 Eisenstraße, 9 Profile, gebunden, m 1:100, Einlage Nr. 01.5.2, Stand 
vom 16.12.2016 

- Querschnitte L 564 Wolferner Straße, 4 Profile, gebunden, m 1:100, Einlage Nr. 01.5.3, 
Stand vom 16.12.2016 

- Querschnitte B 122 Voralpenstraße, 5 Profile, gebunden, m 1:100, Einlage Nr. 01.5.4, 
Stand vom 16.12.2016 

- Schalltechnischer Bericht, gebunden, Einlage Nr. 02.1, Stand vom 16.12.2016 

- Schalltechnischer Messbericht, gebunden, Einlage Nr. 02.2, Stand vom 16.12.2016 

- Lärmkarte status quo 2014, m 1:2.500, Einlage Nr. 02.3, Stand vom 16.12.2016 

- Lärmkarte Nullvariante 2025, m 1:2.500, Einlage Nr. 02.4, Stand vom 16.12.2016 

- Lärmkarte Planung mit geplanten Lärmschutzmaßnahmen, m 1:2.500, Einlage Nr. 02.5, 
Stand vom 16.12.2016 

- Lufttechnische Untersuchung für Einzelfallprüfung, gebunden, Einlage Nr. 03, Stand vom 
16.12.2016 

- Verkehrliche Wirkungsanalyse Westspange Steyr 2014, der verkehrplus Prognose, 
Planung und Strategieberatung GmbH 

 
 
Rechtsgrundlagen: 

 
 
§ 3 Abs. 7 iVm § 3 Abs. 4 iVm Anhang 1 Spalte 3 Z 9 lit. g Bundesgesetz über die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 ï UVP-G 2000), BGBl. 
Nr. 697/1993 in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2017 
 
 

Begründung: 

 
 
1. Antragsinhalt 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 hat das Land Oberösterreich als 
Landesstraßenverwaltung, vertreten durch die Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung 
Straßenneubau und ïerhaltung, unter Vorlage von Projektsunterlagen den Antrag gestellt, die 
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Oö. Landesregierung als UVP-Behörde möge feststellen, ob für das Vorhaben des Landes 
Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung, nämlich die Errichtung des Bauloses ĂWestspange 
Steyrñ im Zuge der B 122b, Abzweigung Voralpenstraße im Gemeindegebiet der Stadt Steyr, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Es wurde diesbezüglich auch um die 
Durchführung von UVP-Einzelfallprüfungen aufgrund des Anhanges 1 Z 9 lit. g sowie aufgrund des 
Anhanges 1 Z 9 lit. i UVP-G 2000 ersucht. 
 

2. Vorhabensdarstellung 

Das Land Oberösterreich als Landesstraßenverwaltung plant die Errichtung der ĂWestspange 
Steyrñ im Zuge der B 122b, Abzweigung Voralpenstraße. Diese soll zur Gänze im Stadtgebiet der 
Stadt Steyr verlaufen, das Trassenband ist mit LGBl. Nr. 121/2015 vom 31. August 2015 von der 
Oö.  Landesregierung verordnet worden. Die Länge der Haupttrasse der Westspange Steyr beträgt 
4,089 km. Das Vorhaben ist in die drei Abschnitte bzw. Querschnitte ĂWestspange Nordñ, 
ĂWestspange Mitteñ sowie ĂWestspange S¿dñ unterteilt.  
 
Die geplante Umfahrungstrasse der ĂWestspange Steyrñ verlªuft von der B 115 Eisenstraße, 
Zufahrt ĂBauhausñ, in Richtung Wolferner Landesstraße (Tischlerei Wögerer) und von dort zur 
B 122 Voralpenstraße, Stadtgrenze Steyr/Sierning. Die Westspange Steyr bildet eine Verbindung 
zwischen der B 115 Eisenstraße im Norden der Stadt und der B 122 Voralpenstraße im Westen 
und soll zur Entlastung des Landes- und Gemeindestraßennetzes im Stadtgebiet von Steyr 
beitragen. In Verbindung mit der bestehenden Nordspange soll sich eine zweite leistungsfähige 
Ost-West-Verbindung nördlich des Stadtzentrums von Steyr ergeben. Das gegenständliche Baulos 
wird an drei Stellen mit den Landesstraßen ĂBñ und ĂLñ verbunden sein. Diese Knotenpunkte sind 
im Bereich der Sierningerstraße B 122/Kruglweg/Staffelmayrstraße im Westen, im Bereich der 
Wolferner Straße L 564/Dryhuberstraße im Nordwesten und im Bereich der Eisen Straße 
B 115/lnfangstraße (dzt. Kreuzung ĂBauhausñ) im Norden geplant. 
 
Proiektziele sind  

- die Entlastung der B 115 Eisenstraße und der B 122 Voralpenstraße. 

- die Entlastung des bestehenden untergeordneten (Gemeinde-)Straßennetzes. 
(ĂSchleichwegeñ) 

- die Verlagerung des Steyr großräumig umfahrenden Verkehrs auf die Westspange im 
Zusammenwirken mit der bestehenden Nordspange Steyr. 

- die Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner im innerstädtischen Bereich von 
Steyr, insbesondere im Hinblick auf die deutliche Verbesserung der Luft- bzw. 
Lärmsituation. 

- die Gewährleistung eines flüssigen Verkehrsablaufes durch die neue Straßeninfrastruktur 
und somit deutliche Verbesserung gegenüber dem Ist-Bestand, welcher in den 
Spitzenstunden erhebliche Stauerscheinungen auf den Stadtstraßen (B 115, B 122) von 
Steyr aufweist. 

- die Erhöhung der Verkehrssicherheit gegenüber dem IST-Bestand, da die bestehenden 
Stadtstraßen derzeit teilweise Unfall- und Gefahrenstellen darstellen. 

 
Als künftige prognostizierte Verkehrsbelastung durch Kraftfahrzeuge für das Jahr 2025 wurden für 
die Ăjahresdurchschnittliche tägliche Gesamtverkehrsstärke an allen Werktagen von Montag 
bis Freitagñ (kurz: DTVW) angegeben: 

 
Querschnitt Belastung (DTVW, 2025) 

Westspange Nord 14.334 KFZ/Tag 

Westspange Mitte 15.791 KFZ/Tag 

Westspange Süd 12.825 KFZ/Tag 

 
Hinsichtlich der Ădurchschnittlichen täglichen Gesamtverkehrsstärke an sämtlichen 
Wochentagen im Jahreszeitbereichñ (kurz: JDTV) für Kraftfahrzeuge wurden für das Jahr 2025 

prognostiziert: 
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Querschnitt Belastung (JDTV2025) 

Westspange Nord 12.708 

Westspange Mitte 14.000 

Westspange Süd 11.371 

 
Das geplante Bauvorhaben durchquert im nordöstlichen Teil das mit Verordnung des 
Landeshauptmannes von Oberösterreich, LGBl. Nr. 40/1965, verordnete Grundwasserschongebiet 
zum Schutze der Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr. Trinkwasserschutzgebiete werden 
nicht berührt, ebenso nicht das im Bereich der Steyr befindliche Natura 2000-Gebiet ĂUnteres 
Steyr- und Ennstalñ (FFH-Gebiet, AT3137000). 
 
Entlang der gesamten Trasse werden an einzelnen Tiefpunkten sieben Gewässerschutzanlagen 
situiert. Ziel ist es, die anfallenden Oberflächenwässer von den Verkehrsflächen aufzufangen und 
über Rohrsysteme in die einzelnen Gewässerschutzanlagen einzuleiten. Diese werden dicht 
ausgeführt, das erste Becken dient als Grobstofffang, der Überlauf aus diesem Becken erfolgt in 
ein Bodenkörperfilterbecken. Die vorgereinigte Oberflächenwässer werden an Vorfluter 
abgegeben. Weiters sind drei Regenrückhalteanlagen für Hangwässer geplant. 
In den Bereichen, in denen bestehende offene Gräben von der Straßenanlage gekreuzt werden, 
sind Durchlässe vorgesehen. 
 
F¿nf von der k¿nftigen StraÇe betroffene Gebiete (im Projekt als ĂSiedlungsbereicheñ bezeichnet) 
sollen durch LªrmschutzmaÇnahmen, dargestellt in den Projektsteilen ĂSchalltechnischer Berichtñ 
und ĂLärmkarte Planung mit geplanten Lärmschutzmaßnahmenñ, gesch¿tzt werden: 

- ĂSiedlungsbereich Gablonzer StraÇe (B 115)ñ, ca. 170 m westlich der B 115 und ca. 140 m 
nördlich der geplanten Trasse im Knotenbereich der B 115 Eisenstraße und B 122b 
Westspange Steyr (Bauhaus). Errichtung einer ca. 436 m langen aktiven 
Lärmschutzmaßnahme mit einer Schutzwirkung von ca. 5 dB(A). 

- ĂSiedlungsbereich Lehnerwegñ, ca. 130 m nördlich der geplanten Trasse der B 122b im 
Bereich der Überführung Steinerstraße. Errichtung einer ca. 139 m langen aktiven 
Lärmschutzmaßnahme mit einer Schutzwirkung von ca. 3 dB(A). 

- ĂSiedlungsbereich FeldstraÇeñ, ca. 100 bis 200 m südlich der geplanten Trasse der B 122b 
im Bereich der Überführung Steinerstraße. Errichtung einer ca. 438 m (im 
schalltechnischen Bericht unter 5.4.3 irrtümlich nur mit einer Länge von ca. 338 m 
angegeben) langen aktiven Lärmschutzmaßnahme mit einer Schutzwirkung von ca. 4 dB(A). 

- ĂSiedlungsbereich Glinsnerweg & Lºwengutwegñ, ca. 90 bis 160 m südlich der geplanten 
Trasse der B 122b im Bereich des Knotens mit der L 564 Wolferner Straße. Errichtung 
einer ca. 157 m langen aktiven Lärmschutzmaßnahme mit einer Schutzwirkung von ca. 3 
dB(A). 

- ĂSiedlungsbereich TrollmannstraÇe (BMD)ñ, ca. 150 m östlich der geplanten Trasse der 
B 122b im Bereich des Knotens mit der B 122 Voralpen Straße. Errichtung einer ca. 503 m 
langen aktiven Lärmschutzmaßnahme mit einer Schutzwirkung von ca. 3 dB(A). 

 
3. Darstellung des Verfahrens 

Der Antrag erfolgte mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 unter Vorlage von Projektsunterlagen. 
Die rechtliche Prüfung durch die Behörde hat ergeben, dass § 3 Abs. 4 iVm Anhang 1 Spalte 3 Z 9 
lit. g  UVP-G 2000 erfüllt und somit eine Einzelfallprüfung im Hinblick auf die Auswirkungen auf das 
mit Verordnung des Landeshauptmannes von Oberösterreich, LGBl. Nr. 40/1965, verordnete 
Grundwasserschongebiet zum Schutze der Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr, 
durchzuführen ist; diesbezüglich wurde ein Gutachten eines Amtssachverständigen für 
Hydrogeologie eingeholt. Weiters wurde die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der im Projekt 
prognostizierten Verkehrszahlen von einem Amtssachverständigen für Verkehrstechnik im Auftrag 
der Behörde geprüft.  
Mit Schreiben vom 17. Jänner 2017, AUWR-2016-446029/5, wurde die Stadt Steyr (als 
Gemeindestraßenverwaltung) um Bekanntgabe allfälliger Straßenbauvorhaben der Stadt Steyr im 



 
 
 
 Seite 5 

Nahebereich der Westspange Steyr, sowie gegebenenfalls um Bekanntgabe der Lage, Länge und 
prognostizierten Verkehrsbelastungen gebeten.  
Die ursprünglich eingeleitete Einzelfallprüfung auf Grund des § 3 Abs. 4 iVm Anhang 1 Spalte 3 
Z 9 lit. i  UVP-G 2000 wurde nicht weitergeführt, da sich im Laufe des Verfahrens herausstellte, 
dass der Tatbestand des Anhanges 1 Spalte 3 Z 9 lit. i  UVP-G 2000 nicht erfüllt ist. Ein 
diesbezüglich bereits ergangenes luftreinhaltetechnisches Gutachten ist somit gegenstandlos, dem 
lärmtechnischen Amtssachverständigen wurde mitgeteilt, dass das von ihm zu erstellende 
Gutachten nicht erforderlich ist. Das Projekt wurde unter Anschluss der (relevanten) gutachtlichen 
Stellungnahmen der Amtssachverständigen im Wege des Parteiengehörs dem Land 
Oberösterreich, dem Oö. Umweltanwalt und der Stadt Steyr als Standortgemeinde bzw. im Wege 
der Anhörung den mitwirkenden Behörden und dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan zur 
Stellungnahme übermittelt.  
 

4. Ergebnis Einzelfallprüfung 

Da das Vorhaben in seinem nordöstlichen Teil das mit Verordnung des Landeshauptmannes von 
Oberösterreich, LGBl. Nr. 40/1965, verordnete Grundwasserschongebiet zum Schutze der 
Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr quert (also ein schutzwürdiges Gebiet der Kategorie C 
des Anhanges 2 zum UVP-G 2000), wurde der Amtssachverständige für Hydrogeologie (unter 
gleichzeitiger Bekanntgabe der rechtlichen Beurteilung des Antrags durch die Behörde) um 
Erstattung eines Gutachtens dahingehend ersucht, mit welchen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Grundwasser durch das beabsichtigte Straßenbauvorhaben zu rechnen ist, vor allem, ob mit 
wesentlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss. Die fachliche Betrachtung sollte anhand 
der Kriterien des § 3 Abs. 4 UVP-G 2000 erfolgen, maßgeblich ist die Veränderung der 
Auswirkungen im Hinblick auf das schutzwürdige Gebiet, allfällige durch das Projekt vorgesehene 
Schutzmaßnahmen für das Grundwasser sind für die Beurteilung relevant. Weiters wurde darauf 
hingewiesen, dass auch bestehende Wasserschutzgebiete, die von dem Vorhaben physisch 
berührt werden, zu berücksichtigen wären, wobei sich aber laut Projekt im Untersuchungsraum 
keine Trinkwasserschutzgebiete befinden. 
 
Da das Vorhaben (lt. Projekt) auch die Randzone des geplanten Wasserschongebietes Steyr-
Dietach quert, dieses aber noch nicht verordnet ist, wurde der Amtssachverständige darauf 
hingewiesen, dass dieses noch nicht verordnete Wasserschongebiet nicht zu berücksichtigen ist. 
 
Da der Amtssachverständige den erteilten Auftrag offensichtlich missverstanden hat, hat die 
Behörde mit Schreiben vom 02. März 2017, AUWR-2016-446029/14, neuerlich einen Auftrag zur 
Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme erteilt und dem Amtssachverständigen zusätzlich zu 
den bereits erfolgten Ausführungen die Rechtslage dahingehend dargelegt, als bei einer 
Einzelfallprüfung die Projektwerberin der Behörde Unterlagen vorzulegen hat, die zur Identifikation 
des Vorhabens und zur Abschätzung seiner Umweltauswirkungen ausreichen (§ 3 Abs. 7 UVP-G 
2000). Diese sollen eine Grobbeurteilung des Vorhabens durch die Behörde ermöglichen. Die 
Detailliertheit und Tiefe der Informationen, wie sie in einem allfälligen späteren 
Genehmigungsverfahren gefordert werden, ist nicht gefordert, es muss aber auch lediglich eine 
Einschätzung der Projektauswirkungen möglich sein (die Einzelfallprüfung ist keine Ăvorgezogene 
UVPñ). Es handelt sich demnach nicht um eine abschließende Beurteilung der 
Umweltauswirkungen, sondern um eine Fokussierung auf voraussichtlich problematische 
Bereiche. Diese muss jedoch hinsichtlich der Betrachtung der allfällig beeinträchtigten Schutzgüter 
aussagekräftig sein.  
 
Bezüglich fehlender Angaben zu bewilligungsfreien Brunnen und Quellen wurde weiters mitgeteilt, 
dass es keine Hinweise darauf gibt, dass von den Projektserstellern die Ermittlungen bezüglich 
bestehender genehmigter Wassernutzungen und diesbezüglich vorgeschriebener 
Wasserschutzgebiete nicht korrekt durchgeführt wurden, und somit die Aussage im Projekt, es 
seien keine Grundwasserschutzgebiete berührt, auch für bewilligungsfreie Brunnen gilt, bei denen 
ein Schutzgebiet festgelegt worden ist. Dies deshalb, da die durch Bescheid vorgeschriebenen und 
ausgestalteten Schutzgebiete derartiger bewilligungsfreier Brunnen/Quellen ebenfalls im 
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Wasserbuch bzw. WIS erfasst sein müssten. Der Amtssachverständige wurde aber gebeten, im 
Rahmen der Einzelfallprüfung bei seiner Beurteilung auch auf allfällige, ihm bekannte 
Grundwasserschutzgebiete, die nicht im Projekt enthalten wären, und die von der geplanten 
Straße physisch berührt werden würden, einzugehen. Hinsichtlich der Einleitung von 
Straßenwässern (oder Hangwässern) in Vorfluter wurde er darauf hingewiesen, dass diese 
Einleitung für die Einzelfallprüfung nicht relevant (da Oberflächenwässer nicht vom Schutzzweck 
eines Grundwasserschongebietes erfasst sind) ist, es sei denn, dass Straßenwässer in Vorfluter 
eingeleitet werden und diese eingeleiteten Wässer in weiterer Folge Auswirkungen auf das 
Grundwasser im Bereich des Grundwasserschongebietes Steyr hätten. 
 
Gutachtliche Stellungnahme des Amtssachverständigen für Hydrogeologie vom 20. März 
2017, GTW-2016-446029/20: 

ĂSie teilen mit, dass mitgegenständlichem Antrag der Tatbestand des Anhang 1, Spalte 3, Z 9 lit. g 
UVP-G 2000 erfüllt ist, da die geplante Umfahrungsstraße B 122b ĂWestspange Steyrñ auch durch 
das Grundwasserschongebiet Steyr verläuft. Beim Grundwasserschongebiet Steyr handelt es sich 
um ein schutzwürdiges Gebiet der Kategorie C des Anhanges 2, UVP-G 2000 (Wasserschutz- und 
Schongebiet gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG). Deshalb ist gemäß § 3 Abs. 4 UVP-G 2000 eine 
Einzelfallprüfung durchzuführen. 
 
Es ist im vorliegenden Fall bei der Einzelfallprüfung nur auf das mit Verordnung des 
Landeshauptmannes von Oberösterreich, LGBl. Nr. 40/1965, verordnete Grundwasserschongebiet 
zum Schutze der Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr abzustellen. Sonstige Wasserschutz- 
und Schongebiete gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG sind nach meinem Wissensstand, nach den 
Projektsangaben und gemäß WIS-DORIS nicht betroffen.  
 
Aus fachlicher Sicht der Abteilung Grund- und Trinkwasserwirtschaft kann ausgesagt werden, dass 
im Bereich des Grundwasserschongebietes Steyr durch Errichtung und Betrieb des geplanten 
Straßenbauvorhabens B 122b ĂWestspange Steyrñ nicht  mit erheblichen Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Grundwasser zu rechnen ist.ñ 

 
Teil des Ermittlungsverfahrens war auch das Ersuchen vom 17. Jänner 2017 an die Stadt Steyr als 
Gemeindestraßenverwaltung um Bekanntgabe allfälliger Straßenbauvorhaben der Stadt Steyr im 
Nahebereich der Westspange Steyr, sowie gegebenenfalls um Bekanntgabe der Lage, Länge und 
prognostizierten Verkehrsbelastungen. Ziel dieses Ersuchens war zu klären, ob es 
Straßenbauvorhaben der Stadt Steyr gibt, hinsichtlich derer kumulative Effekte zu prüfen wären. 
 
Die Stadt Steyr (als Gemeindestraßenverwaltung) hat mit Schreiben vom 23. Jänner 2017 
zum Ersuchen der Behörde vom 17. Jänner 2017 mitgeteilt: 
ĂIn naher Zukunft  sind von der Stadt Steyr keine Straßenbauvorhaben im Nahebereich der 
Westspange geplant. Die vorhandenen Straßen bzw. deren Umlegung/Änderung sind im Projekt 
Westspange enthalten.  
Im Bereich Staffelmayrstraße von der Wolfernstraße südwärts kann es zu einem späteren 
Zeitpunkt sein, dass es zu Umlegungen der bestehenden Straße kommt, um eine bessere 
Grundstücksaufteilung des vorhandenen Betriebsbaugebietes zu ermöglichen.ñ 
 
Weiters wurde mit Schreiben vom 20. Jänner 2017 der verkehrstechnische Amtssachverständige 
mit der Erstellung einer gutachtlichen Stellungnahme beauftragt, ob die vorgelegten 
Verkehrszahlen (prognostizierter DTV für das Jahr 2025) für die B 122b ĂWestspange Steyrñ 
plausibel sind bzw. deren Erhebung nachvollziehbar ist. Der Auftrag hat sich auf die 
prognostizierten Verkehrszahlen aus dem Antragsschreiben bezogen. Nachdem im Laufe des 
Verfahrens klar wurde, dass es sich bei den Verkehrszahlen aus dem Antragsschreiben (und aus 
der Ăverkehrlichen Wirkungsanalyse Westspange Steyr 2014ñ) um diejenigen der DTVW handelt, 
wurde der Auftrag auch auf die Werte der JDTV erweitert.  
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Gutachtliche Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik vom 
10. März 2017, GVöV-320.060/1-2017: 
 
1 Auftrag der Behörde 
 
Von der UVP-Behörde erging mit Zl. AUWR-2016-446029/7-Si vom 20.01.2017 der Auftrag zu 
prüfen, ob die mit der verkehrlichen Wirkungsanalyse Westspange Steyr 2014 vorgelegten 
Verkehrszahlen (prognostizierter DTV für das Jahr 2025) für die B122b ĂWestspange Steyrñ 
plausibel sind bzw. deren Erhebung nachvollziehbar ist. 
 
Als Begutachtungsgrundlage ist die zitierte verkehrliche Wirkungsanalyse heranzuziehen. Da die 
geplante ĂWestspange Steyrñ in dieser verkehrlichen Wirkungsanalyse in drei Teile aufgeteilt ist 
(ĂNord ï Mitte ï Südñ) wurde die Beurteilung des dabei prognostizierten Verkehrsaufkommens 
gefordert (Mitte 15.791 Kfz/24h, Nord 14.334 Kfz/24h, Süd 12.825 Kfz/24h). Der UVP-Behörde 
hatte ich bereits mitgeteilt, dass diese Werte den durchschnittlich täglichen Werktags-Verkehr 
darstellen. 
 
Vom Behördenvertreter erging am 28.02.2017 der ergänzende mündliche Auftrag, auch die im 
Projekt prognostizierten durchschnittlich täglichen Gesamtverkehrsstärken an sämtlichen 
Wochentagen im Jahreszeitbereich (JDTV) zu begutachten. 
 
 

2 Vorgelegte Begutachtungsgrundlagen 
 
Als Begutachtungsgrundlage wurden mir von der Projektwerberin (Landesstraßenverwaltung, Abt. 
Straßenneubau- u. betrieb) bzw. der Projekterstellerin (verkehr-plus Prognose, Planung und 
Strategieberatung GmbH) folgende Unterlagen vorgelegt: 
 
[ 1 ] verkehrplus (2014): Verkehrliche Wirkungsanalyse Westspange Steyr, 2014 
 
[ 2 ] verkehrplus (2015): Verkehrstechnische Stellungnahme im Zuge des Planauflageverfahrens 

zur Westspange Steyr, 2015 (siehe Beilage 11) 
 
[ 3 ] verkehrplus (2010): Westspange Steyr, verkehrsplanerische und verkehrstechnische 

Grundsatzplanung, Endbericht März 2010 
 
[ 4 ] verkehrplus (2017): Matrix in Bezug auf die Verkehrszellen (142 Zeilen, 142 Spalten); 

Vergleich_2014_2025_Pkw_Lkw.xlsx 
 
 
3 Angeforderte Ergänzungen 
 
Nach Durchsicht der Projektunterlagen wurden von mir Ergänzungen angefordert, Fragen zum 
Verkehrsmodell 2014, 2025 formuliert und Datenmaterial aus der Oö. Verkehrszähldatenbank der 
Projekterstellerin übergeben ï siehe auch Beilage 6: 
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Abbildung 1: Zähldaten_Untersuchungsraum DTVw 
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3.1 Validität Verkehrsmodell ï Ergänzung 
 
Zur Beurteilung der Validität des Verkehrsmodells werden die Abweichungen der Modellwerte zu 
tatsächlich erhobenen Verkehrszahlen (Erhebungswerte) herangezogen. Eine Gegen-überstellung 
wurde bereits in [2] erstellt. Allerdings lagen dabei nicht für alle Querschnitte aktuelle 
Erhebungswerte vor. Die Werte des Verkehrsmodells sind mit aktuelleren Werten zu ergänzen, 
gegenüberzustellen und sollen im Anschluss dargestellt werden. 
 

3.2 Nachvollziehbarkeit 
 
Zur Darlegung der Nachvollziehbarkeit der Rechenergebnisse sollen große Belastungspläne mit 
lesbarem Verkehrsaufkommen für die Planfälle erstellt werden (A-2014, A-2025-0 und P-2025-0). 
Zur Verdeutlichung der Wirkungen der Westspange im Werktags-Verkehr (DTVw) sollen zusätzlich 
Verkehrsspinnen beigebracht werden. 

 
3.3 Nachweis der Datengrundlagen zu Verkehrszählungen und deren Qualität 
 
Insbesondere zur Datenqualität der Verkehrszählungen vom Mag. Steyr fehlen Angaben. Bei den 
Verkehrszählungsdaten der Landesstraßenverwaltung kann deren Qualität mit der Zählmethode 
abgeschätzt werden. Für Verkehrszähldaten sollen nach einem Bezeichnungsschema die 
Datenqualität dargestellt werden.  

 
3.4 Prognoseberechnung 
 
Es soll eine ausführliche Beschreibung der Ansätze für die Prognosehochrechnung inkl. einer 
Beschreibung der Methode erfolgen.  

 
3.5 Fragen zum Verkehrsmodell 2014, 2025 
 
Es sollen folgende Fragen zum Verkehrsmodell 2014 und 2025 beantwortet werden: 
 

¶ Sind die Datengrundlagen für die Verkehrsuntersuchung aktuell und ausreichend detailliert? 

¶ Sind die Grundlagen für die Verkehrsprognose richtig gewählt? 

¶ Sind die Prognoseberechnungen plausibel und nachvollziehbar? 

¶ Sind die relevanten Straßenzüge bzw. mögliche Umlagerungseffekte ausreichend 
berücksichtigt? 

¶ Sind die maßgeblichen verkehrlichen Zustände berücksichtigt, welche für die 
Auswirkungsanalysen bedeutend sind? 

 

3.6 Berechnung des JDTV für die Querschnitte der Westspange 
 
Für die drei Abschnitte der Westspange soll die Ermittlung der JDTV-Werte dargestellt werden. 
 

4 Stellungnahmen und deren Begutachtung 
 
Mit der Stellungnahme Verkehrszahlen, B122b Baulos ĂWestspange Steyrñ, wurden von der 
Projekterstellerin verkehrplus die angeforderten ergänzenden Unterlagen beigebracht: 
 
[ 5 ] verkehrplus (2017): Stellungnahme Verkehrsdaten, UVP-Feststellungsverfahren 
[ 6 ] verkehrplus (2011):  Verkehrsdatenermittlung als Grundlage zur Luftschadstoffberechnung 

und Verkehrslärmberechnung 
 
Die Ausführungen in [5] sind gutachterlich zu bestätigen, werden im Folgenden auszugsweise 
angeführt und mit gutachterlichen Ergänzungen versehen. 
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4.1 Validität Verkehrsmodell ï Ergänzung 

Zur Beurteilung der Validität des Verkehrsmodells werden die Abweichungen der Modellwerte zu 
erhobenen Verkehrszahlen (Erhebungswerte) herangezogen. Die Ergebnisse in [2]-Tabelle 1 
wurden von mir mit Zähldaten aus der OÖ-Verkehrszähldatenbank ergänzt (siehe Beilage 1), in 
der folgenden Tabelle 1 Validität Verkehrsmodell zusammengefasst und an verkehrplus 
übermittelt. 
 
Tabelle 1: Validität Verkehrsmodell ï Gegenüberstellung Zähl- und Modellwerte ï Hauptstraßennetz 

Quer-
schnitt 

Verortung, Name 
Zählwert 

Stadt Steyr 
Zähljahr 

Zähl-
methode 

Modellwert 
PF A-2014 

Abweichung 

1 Schwimmschulstraße 6 23.703 2000/2001 RB 22.756 -4% 

2 Tomitzstraße 10 23.979 2003 RB 19.102 -20% 

3 B122, Haratzmüllerstraße 76 28.415 2001 RB 28.161 -1% 

4 B115, Ennser Straße 20 17.443 2001 RB 17.958 3% 

5 B115, Ennser Straße 33 20.002 2004 RB 20.797 4% 

6 B115, Ennser Straße 10 22.044 2000/2001 RB 20.223 -8% 

7 L564, Wolferner Straße 46 9.889 2003/2004 RB 7.554 -24% 

8 L564, Wolferner Straße 5 11.600 2004 RB 8.666 -25% 

9 Taschlried (nördlich) 5.026 2005 RB 5.317 6% 

16 B122, Sierninger Straße Ost 21.250 2002 RB 16.639 -22% 

17 B122, Sierninger Straße 141 16.258 2014 RB 16.859 4% 

18 B122, Seifentruhe Ost 23.073 2000/2002 RB 21.117 -8% 

19 B122, Seifentruhe 16 (West) 25.767 2001 RB 19.638 -24% 

26 B122a, Gußwerkstraße 4.080 2013 RB 4.695 15% 

27 Haager Straße 46 14.958 2014 RB 12.948 -13% 

30 B122, Michael-Blümelhuber-Straße 26.026 2014 RB 26.200 1% 

33 L564, Wolferner Straße West 8.054 2014 RB 7.554 -6% 

35 B122a Nordspange 15.825 2014 RB 17.066 8% 

Quer-
schnitt 

Verortung, Name 
Zählwert 
Land OÖ 

Zähljahr 
Zähl-

methode 
Modellwert 
PF A-2014 

Abweichung 

40 B122 km 28,6+57, Seitenstettenstraße 34 13.427 2010 RS 14.769 10% 

41 B122 km 31,0+0, Michael-Blümelhuber-Straße 27.662 2008 RB 25.974 -6% 

42 B122 km 31,6+74, Michael-Blümelhuber-Straße 25.195 2015 X-g 25.974 3% 

43 B122 km 32,2+76, Seifentruhe Ost (Tankstelle) 23.260 2008 X-g 21.117 -9% 

44 B122 km 32,4+50, Seifentruhe Ost 23.069 2008 X-g 20.685 -10% 

45 B122 km 33,21+129, Seifentruhe West 23.170 2003 X-g 18.882 -19% 

46 B122 km 33,4+34, Seifentruhe West 20.834 2003 X-g 20.172 -3% 

47 B122 km 34,2+0, Sierninger Straße Ost 21.513 2008 RB 17.838 -17% 

48 B122 km 35,4+20, Sierninger Straße West 17.354 2010 RS 15.666 -10% 

49 B122 km 35,4+81, Sierninger Straße West 16.624 2014 BM-IDZ 16.859 1% 

50 B115 km 17,4+87, B115 Nord 18.650 2015 RS 20.607 10% 

51 B115 km 17,8+0, B115 Gleink 20.660 2008 RB 20.797 1% 

52 B115 km 18,21+144, B115 Mitte 17.566 2007 X-g 17.892 2% 

53 B115 km 19,0+0, B115 Süd 21.973 2014 X-g 20.223 -8% 

54 L564 km 24,6+25, Wolferner Straße West 6.714 2015 R-DZ 7.352 10% 

55 L564 km 25,8+0, Wolferner Straße Ost 8.292 2007 RS 7.554 -9% 

56 L564 27,2+111, Wolferner Straße Steyrdorf 9.991 2010 X-g 8.665 -13% 

57 L564 km 27,2+167, Wolferner Straße Steyrdorf 10.778 2010 X-g 8.878 -18% 

58 B122a km 2,2+92, Nordspange 15.783 2016 BM-IDZ 17.066 8% 
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In der folgenden Abbildung 2 ist die damit erstellte überarbeitete Übersicht zur Modellgenauigkeit 

dargestellt (siehe auch Beilage 2). 

 

Abbildung 2: Modellgenauigkeit ï Abweichung Modellberechnung von Zähldaten für PF A-2014 -
Werktagsverkehr
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